Internationale Normen für Vermögensberatung: DEVFP arbeitet   in der ISO-Arbeitsgruppe „Qualifikation des Finanzplaners“ mit

Das Problem ist international: Eine verwirrende Vielfalt von Finanzanlagen, häufige Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen und die latente Gefahr von Fehlinvestitionen machen immer mehr Privatkunden ratlos. Sie verlangen nach kompetenter, umfassender und objektiver Beratung. Aber welchen Beratern kann der Privatkunde in Finanzfragen vertrauen?

Eine weltweit einheitliche Normung für „Financial Services“ soll zukünftig zur Vertrauensbildung beitragen und eine neutrale, kundenorientierte Anlageberatung sicherstellen. Die internationale Organisation für Normung (ISO) hat jetzt in Atlanta/Georgia das Technische Komitee „Financial Services“ etabliert. Das ISO/TC 222 trat unter Beteiligung des DIN (Deutsches Institut für Normung) zu seiner Gründungssitzung zusammen.

Die Gründung des Technischen Komitees „Financial Services“ geht auf einen Vorschlag des CFP Board of Standards zurück. Ziel ist die Normung von Anforderungen an die Qualifikation von Finanzplanern bzw. Vermögensberatern und die Qualität der Beratung. Auf der Gründungssitzung wurden vier Arbeitsgruppen (Working Groups = WG) beschlossen. Die WG2 „Qualifikation des Finanzplaners“ konnte sich die deutsche Delegation sichern. In den nächsten drei Jahren wird die vom DIN geführte Arbeitsgruppe die Anforderungen an die Grundqualifikation der Finanzplaner erarbeiten.

Dem zuständigen Arbeitsausschuss im DIN gehören Vertreter des DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e. V. an. Der DEVFP ist die deutsche Organisation der Certified Financial Planner (CFP ®) mit rund 600 lizenzierten Mitgliedern. Weiterhin sind Banken, Versicherungen, öffentliche Stellen, Forschung und der Verbraucherschutz im Arbeitsausschuss vertreten. Die Arbeiten des ISO/TC 222 sind auf deutscher Seite im Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN angesiedelt. Geschäftsführer des NAGD im DIN ist Holger Mühlbauer, Tel. (030) 2601-2809. 
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